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RS OGH 1983/11/9 11Os98/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1983

Norm

StGB §162

Rechtssatz

§ 162 StGB durch Einverleibung eines Belastungsverbotes und Veräußerungsverbotes (zugunsten der Ehefrau und der

Kinder). An dieser Schmälerung der Befriedigung des Gläubigers kann die Möglichkeit, die Forderung nach

erfolgreicher Anfechtung später doch noch hereinzubringen, nichts mehr ändern.

Entscheidungstexte

11 Os 98/83
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